
Allgemeine Bestimmungen

Schöffen und Protokollführer.
§ 31

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden auf 
Schöffen sowie auf Urkundsbeamte der Geschäftsstelle und 
andere als Protokollführer zugezogene Personen entspre
chende Anwendung.

(2) Über die Ausschließung oder Ablehnung eines Schöf
fen entscheidet der Vorsitzende; in der großen Straf
kammer entscheiden die richterlichen Mitglieder.

(3) Uber die Ausschließung oder Ablehnung eines Ur- 
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder einer anderen als 
Protokollführer zugezogenen Person entscheidet das Ge
richt oder der Richter, welchem sie beigegeben sind.

Anm.t Durch Art. 1 Ziff. 3 der 3. YO zur Vereinfachung der Strafrechts
pflege vom 29. Mai 1943 (RGBl. I S. 342) war der Abs. 3 geändert worden.

Geschworene.
§ 32

Die Bestimmungen über die Ausschließung und Ableh
nung der Schöffen finden auf Geschworene entsprechende 
Anwendung. Die Entscheidungen treffen die richterlichen 
Mitglieder des Schwurgerichts.

V i e r t e r  A b s c h n i t t  

Gerichtliche Entscheidungen und ihre Bekanntmachung

Anhörung der Beteiligten.
§ 33

Die Entscheidungen des Gerichts werden, wenn sie im 
Laufe einer Hauptverhandlung ergehen, nach Anhörung 
der Beteiligten, wenn sie außerhalb einer Hauptverhand
lung ergehen, nach schriftlicher oder mündlicher Erklä
rung der Staatsanwaltschaft erlassen.
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